
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1998/7/1 96/09/0373
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 01.07.1998

Index

63/01 Beamten-Dienstrechtsgesetz

Norm

BDG 1979 §43 Abs1;

BDG 1979 §43 Abs2;

BDG 1979 §91;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie VwGH E 1994/06/30 93/09/0016 3

Stammrechtssatz

Bei den im § 43 Abs 1 und Abs 2 BDG 1979 geregelten Dienstp ichten handelt es sich um allgemeine Dienstp ichten,

die grundsätzlich subsidiär zu den konkreten Dienstp ichten zu sehen sind. Die allgemeinen Dienstp ichten bilden

gleichsam den Rahmen für disziplinär relevantes Verhalten und greifen nur dort, wo zwischen den konkreten

Dienstpflichten Lücken geblieben sind (Hinweis Schwabl-Chilf, Disziplinarrecht, 02te Auflage, Anm 4 zu § 43 BDG 1979).
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